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Einwendungen gegen geplante Zwangsmaßnahmen im Zusammenhang 


mit dem Vogelgrippegeschehen








Sehr geehrte Damen und Herren,





ich wende mich dagegen, dass geplant ist, (auch) mich im Zusammenhang mit den politischen Vogelgrippegeschehnissen zu zwingen, mir einen Impfstoff mit giftigen Impfstoffbestandteilen implantieren zu lassen oder mich sonstigen sog. Maßnahmen der Chemoprophylaxe, z.B. der zwangsweisen Einnahme von zellzerstörenden Medikamenten (Tamiflu etc.) unterwerfen zu müssen.





Begründung:





Trotz der Eindeutigkeit der Bestimmung des § 2 Nr. 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) hat bisher weder die grundgesetzlich als frei gesicherte Wissenschaft, noch eine zuständige staatliche Stelle, einen überprüf- und nachvollziehbaren, naturwissenschaftlichen Beweis des behaupteten H5N1-Virus oder irgendeines behaupteten Influenzavirus öffentlich zugänglich gemacht. 





Glaubensbekenntnisse aus der freien Wissenschaft rechtfertigen keine staatlichen Zwangsmaßnahmen, die in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit verletzend eingreifen.





Solange die Virusbeweise nicht öffentlich überprüf- und nachvollziehbar zugänglich gemacht worden sind, dürfen Zwangsmaßnahmen nach § 20 Abs. 6 u. 7 IfSG nicht als zulässig behauptet werden.





Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland gibt dem Staat und seinen Organen nicht die Befugnis, das Leben und die Gesundheit der Bevölkerung irgendwelchen demokratisch-rechtsstaatlich nicht kontrollierten Herrschaftskräften auszuliefern.





Ich bitte daher um rechtsverbindliche Zusage, daß Ihr Amt sich bis zum Beweis der o.g. Virenbehauptungen nicht an den im 1. Absatz dieses Schreibens genannten Zwangsmaßnahmen beteiligen wird. Dies unabhängig von etwaig noch ergehenden Rechtsverordnungen, die als rechtswidrig betrachtet werden müssen, solange die genannten Nachweise nicht erbracht sind. 








Mit freundlichen Grüßen


Jürgen Faas





